
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/3/6 95/09/0342
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.1997

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §70 Abs3;

Rechtssatz

Der Instanzenzug gemäß § 70 Abs 3 AVG hat wie in der Hauptsache zu verlaufen.
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